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Satzung 
 

§ 1 NAME und SITZ 
 
(1) Der Verein führt den Namen:  
 

BürgerInitiative Gegen Gasbohren  (BIGG) 
 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.V.. 
 
(2) Sitz des Vereins ist Drensteinfurt. 
 
 

§ 2 GESCHÄFTSJAHR 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 3 ZWECK DES VEREINS 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 
(2) Zweck des Vereins ist der Schutz der Umwelt, insbesondere die Verhinderung von 
Schäden an Natur, Umwelt und Gesundheit sowie des Lebensraums. 
 
Zur Erfüllung des Vereinszwecks klärt der Verein die Öffentlichkeit über die Auswirkungen 
schädlicher Veränderungen auf die Umwelt durch die Förderung von unkonventionellem 
Erdgas auf. Die Vereinsmitglieder führen Gespräche mit Bürgern, Behörden, Politikern und 
Verursachern.  
 

Der Verein führt alle ihm zur Erreichung des Vereinszwecks geeignet erscheinenden 
Maßnahmen durch. 
 
 
 

§ 4 SELBSTLOSE TÄTIGKEIT, MITTELVERWENDUNG UND VERB OT VON 
BEGÜNSTIGUNGEN 

 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.  
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(4) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.  
 
 

§ 5 MITGLIEDSCHAFT 
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(1) Mitglied kann jeder/jede natürliche Person ab dem 16. Lebensjahr oder juristische jede 
Person werden, der/die an der Verwirklichung der Vereinsziele interessiert ist. 
Vorausgesetzt ist lediglich eine an den Vereinsvorstand gerichtete Anmeldung zur 
Aufnahme, in der sich der Anmeldende/die Anmeldende zur Einhaltung der 
Satzungsbestimmungen verpflichtet. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet 
 
a) durch Tod, 
 
b) durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber einem vertretungsberechtigten  
Vorstandsmitglied erklärt werden kann. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 
Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Quartals gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden. 
 
c) durch förmliche Ausschließung. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die 
Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens zwei 
Jahren. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten 
ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem 
Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte 
vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.   
 
(3) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüglich 
des Vereinsvermögens. 
 
(4) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 
Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei und zur kostenlosen Inanspruchnahme der 
Vereinsleistungen berechtigt. 
 
 

§ 6 DIE MITGLIEDSBEITRÄGE 
 
Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Über die Höhe des 
Mindestbeitrages und eventueller Sonderbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Die Mitgliedsbeiträge sind per Lastschriftverfahren - jährlich im voraus fällig. Über die 
Fälligkeit von Sonderbeiträgen entscheidet die Mitgliederversammlung. Bei einem 
Beschluss über die Veränderung der Höhe der Mitgliedsbeiträge steht jedem Mitglied ein 
Sonderkündigungsrecht zu. 
 
 

§ 7 ORGANE 
 
1. Der Vorstand 
2. Die Mitgliederversammlung 
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§ 8 DER VORSTAND 
 
(1) Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern:  
 

dem(r) Vorsitzenden 
dem(r) stellvertretenden Vorsitzenden 
dem(r) Schriftführer(in) 
dem(r) Kassierer(in) 

 
Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind 
gemeinsam vertretungsberechtigt. 
 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. 
 
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 
 
Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang 
bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit 
im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 
 
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.  
 
(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 
mindestens 14 Tagen. 
 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem 
Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste 
Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zu unterzeichnen. 
 
 

§ 9 DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 
 
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alljährlich möglichst im ersten 
Kalenderquartal abzuhalten. Sie beschließt insbesondere über: 
 
die Wahl und Abwahl  des Vorstands, die Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der 
Berichte des Vorstands, Wahl der Kassenprüfer/innen, Festsetzung von Beiträgen und 
deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die der Satzung, Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in 
Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach 
dem Gesetz ergeben. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem 
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Monat per E-mail und zusätzlich durch öffentliche Bekanntmachung unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 
zugegangen, wenn es an die  jeweils letzte dem Vorstand bekannte Anschrift des 
Mitgliedes ergeht. Der Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann seine 
Ergänzung bis spätestens eine Woche vor der Verhandlung schriftlich beantragen. Die 
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 
 
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 
(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  
 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand; Wahlen 
erfolgen durch Handzeichen oder Stimmzettel.  
 
Beschlüsse, durch die die Satzung oder der Vereinszweck geändert werden, bedürfen 
einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder. 
 
(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, die die in § 1 genannten 
gemeinnützigen Zwecke betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamts. 
 
(5) Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die vom Versammlungsleiter und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. Diese 
Niederschrift muss den Mitgliedern innerhalb von sechs Monaten zugänglich sein; 
Einwendungen können nur innerhalb eines Monats, nachdem die Niederschrift zugänglich 
gemacht worden ist, erhoben werden. 
 
(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des 
Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 20% der Mitglieder dies schriftlich gegenüber 
dem Vorstand verlangen. Kommt der Vorstand einem solchen Verlangen nicht binnen 6 
Wochen nach, können diese Mitglieder die Mitgliederversammlung selbst einberufen. 
 
 

§ 10 Kassenprüfung 
 
Die Mitgliederversammlung wählt jedes Jahr für die Dauer von zwei Jahren eine/n 
Kassenprüfer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist nicht 
zulässig. 
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§ 11 Auflösung und Zweckänderung 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwesenden Mitglieder beschließen. Die Auseinandersetzung erfolgt 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
 
2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V.“ (BUND), der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 
 
 
 
Drensteinfurt, den 01. März 2012 
 
 
 
 
 
  
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
  
Stellv. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kassierer(in) 
 
 
 
 
 
 
 
  
Schriftführer(in) 
 


